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Text 

Bestimmungen für die Erlaubnis für die Sammlung oder Behandlung von Abfällen 

§ 25a. (1) Die zuständige Behörde hat innerhalb von drei Monaten nach Einbringen eines 
vollständigen und mangelfreien Antrages gemäß § 24a Abs. 1 mit Bescheid abzusprechen. 

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn: 

 1. die Art der Sammlung oder Behandlung den §§ 15, 16 sowie 23 Abs. 1 und 2 und den Zielen und 
Grundsätze (§ 1 Abs. 1 und 2) entspricht sowie den öffentlichen Interessen (§ 1 Abs. 3) nicht 
widerspricht, 

 2. die Art der Sammlung oder Behandlung für die jeweiligen Abfälle geeignet ist, 

 3. die Lagerung und Behandlung gefährlicher Abfälle in einer geeigneten genehmigten Anlage 
sichergestellt ist; 

 a) jedenfalls hat ein Abfallsammler gefährlicher Abfälle über ein geeignetes genehmigtes 
Zwischenlager zu verfügen, ein Abfallbehandler gefährlicher Abfälle eine geeignete 
genehmigte Behandlungsanlage zu betreiben; dies gilt nicht für einen Abfallbehandler, der 
zulässigerweise vor Ort Sanierungen, wie Asbestsanierungen, Bodenluftabsaugungen oder 
eine Grundwasserreinigung, durchführt; 

 b) erforderlichenfalls kann die Behörde verlangen, dass ein Abfallbehandler nicht gefährlicher 
Abfälle über eine geeignete genehmigte Behandlungsanlage verfügt; 

Von einer geeigneten genehmigten Behandlungsanlage ist jedenfalls auszugehen, wenn die 
beantragten Abfallarten und Behandlungstätigkeiten von den in das Register gemäß § 22 
übertragenen Genehmigungsinhalten der Behandlungsanlage umfasst sind, 

 4. die Verlässlichkeit in Bezug auf die auszuübende Tätigkeit gegeben ist, 

 5. die fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zur Sammlung oder Behandlung der Abfälle, für 
welche die Erlaubnis beantragt wird, nachgewiesen sind. 
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(3) Verlässlich im Sinne dieses Bundesgesetzes ist eine Person, deren Qualifikation und bisherige 
Tätigkeit die Annahme rechtfertigen, dass sie die beantragte Tätigkeit sorgfältig und sachgerecht ausüben 
und die gesetzlichen Verpflichtungen vollständig erfüllen wird. Keinesfalls als verlässlich gilt eine 
Person, 

 1. der die Erlaubnis als Sammler oder Behandler von Abfällen oder als abfallrechtlicher 
Geschäftsführer (§ 26) innerhalb der letzten fünf Jahre entzogen wurde, 

 2. die dreimal wegen einer Übertretung von Bundes- oder Landesgesetzen zum Schutz der Umwelt, 
wie insbesondere dieses Bundesgesetzes, der GewO 1994, des Wasserrechtsgesetzes 1959 
(WRG 1959), BGBl. Nr. 215, oder der durch dieses Bundesgesetz aufgehobenen 
Rechtsvorschriften bestraft worden ist, solange die Strafen noch nicht getilgt sind; nicht 
einzubeziehen sind dabei geringfügige Verstöße gegen Formvorschriften. 

(4) Unbeschadet Abs. 3 gilt weiters im Falle der Sammlung oder Behandlung von gefährlichen 
Abfällen, ausgenommen Asbestzement, eine Person keinesfalls als verlässlich 

 1. die von einem Gericht verurteilt worden ist 

 a) wegen betrügerischer Krida, Schädigung fremder Gläubiger, Begünstigung eines Gläubigers 
oder grob fahrlässiger Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen (§§ 156 bis 159 des 
Strafgesetzbuches (StGB), BGBl. Nr. 60/1974) oder 

 b) wegen einer sonstigen strafbaren Handlung zu einer drei Monate übersteigenden 
Freiheitsstrafe oder zu einer Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen und 

die Verurteilung noch nicht getilgt ist. Dies gilt auch, wenn ein vergleichbarer Tatbestand im 
Ausland verwirklicht wurde, 

 2. über deren Vermögen das Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermögens 
rechtskräftig nicht eröffnet wurde und der Zeitraum, in dem in der Insolvenzdatei Einsicht in den 
genannten Insolvenzfall gewährt wird, noch nicht abgelaufen ist. Dies gilt auch, wenn ein 
vergleichbarer Tatbestand im Ausland verwirklicht wurde, oder 

 3. die wegen der Finanzvergehen des Schmuggels, der Hinterziehung von Eingangs- und 
Ausgangsabgaben, der Abgabenhehlerei nach § 37 Abs. 1 lit. a des Finanzstrafgesetzes, BGBl. 
Nr. 129/1958, in der jeweils geltenden Fassung, der Hinterziehung von Monopoleinnahmen, des 
vorsätzlichen Eingriffs in ein staatliches Monopolrecht oder der Monopolhehlerei nach § 46 
Abs. 1 lit. a des Finanzstrafgesetzes von einer Finanzstrafbehörde bestraft worden ist und wegen 
eines solchen Finanzvergehens eine Geldstrafe von mehr als 726 Euro oder neben einer 
Geldstrafe eine Freiheitsstrafe verhängt wurde und wenn seit der Bestrafung noch nicht fünf 
Jahre vergangen sind. Dies gilt auch, wenn ein vergleichbarer Tatbestand im Ausland 
verwirklicht wurde. 

(5) Die Erlaubnis ist für bestimmte Abfallarten und Behandlungsverfahren und erforderlichenfalls 
unter Auflagen, Bedingungen und Befristungen zu erteilen, wenn deren Erfüllung oder Einhaltung für die 
Ausübung der Tätigkeit oder zur Wahrung der Voraussetzungen gemäß Abs. 2 geboten ist. Sofern es zur 
Wahrung der Interessen gemäß Abs. 2 erforderlich ist, sind auch nach Erteilung der Erlaubnis Auflagen, 
Bedingungen und Befristungen vorzuschreiben. 

(5a) Eine Erlaubnis zur Sammlung von Elektroaltgeräten umfasst auch die händische Entnahme von 
Batterien und Kondensatoren mit einfachen Mitteln. Nicht umfasst ist eine Zerlegung. Eine Erlaubnis zur 
Sammlung von Altfahrzeugen umfasst auch die händische Entnahme von Batterien. Dies gilt sinngemäß 
auch für Personen, die gemäß § 24a Abs. 2 im Hinblick auf die Sammlung von Elektroaltgeräten und 
Altfahrzeugen nicht der Erlaubnispflicht unterliegen. 

(6) Wenn die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht mehr vorliegen, ist die Erlaubnis ganz oder teilweise 
zu entziehen. Die Behörde ist berechtigt, die Erlaubnis nur für eine bestimmte Zeit zu entziehen, wenn 
nach den Umständen des Falles erwartet werden kann, dass diese Maßnahme ausreicht, um ein späteres 
einwandfreies Verhalten des Inhabers der Erlaubnis zu sichern. Die Bescheide gemäß Abs. 1 sind im 
Sinne des § 68 Abs. 4 Z 4 AVG mit Nichtigkeit bedroht, wenn der Nachweis der fachlichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten oder die Angaben über die Verlässlichkeit unrichtig sind. 

(6a) Dem Inhaber einer gleichwertigen Erlaubnis gemäß § 24a Abs. 2 Z 3 ist die weitere 
Durchführung der Sammlung oder Behandlung zu untersagen, wenn 

 1. anzunehmen ist, dass der Erlaubnisinhaber oder eine verantwortliche Person des 
Erlaubnisinhabers die Tätigkeit nicht sachgerecht und sorgfältig ausübt oder die gesetzlichen 
Verpflichtungen nicht vollständig erfüllt oder 

 2. der Erlaubnisinhaber oder eine verantwortliche Person des Erlaubnisinhabers mindestens dreimal 
wegen einer Übertretung von Bundes- oder Landesgesetzen zum Schutz der Umwelt, wie 
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insbesondere dieses Bundesgesetzes, der GewO 1994, des WRG 1959 oder der durch dieses 
Bundesgesetz aufgehobenen Rechtsvorschriften bestraft worden ist und die Strafen noch nicht 
getilgt sind; nicht einzubeziehen sind dabei geringfügige Verstöße gegen Formvorschriften. 

(7) Die Behörde hat Nachsicht vom Erfordernis der Voraussetzung gemäß Abs. 3 Z 2 oder Abs. 4 
Z 1 lit. b hinsichtlich des gesamten Erlaubnisumfangs oder eines Teils zu erteilen, wenn nach der Eigenart 
der strafbaren Handlung und nach der Persönlichkeit des Bestraften bzw. Verurteilten die Begehung der 
gleichen oder einer ähnlichen Verwaltungsübertretung bzw. Straftat bei der Sammlung oder Behandlung 
von Abfällen nicht zu befürchten ist. Die Nachsicht ist nicht zu erteilen, wenn andere Voraussetzungen, 
als jene für die die Nachsicht erteilt werden soll, nicht vorliegen. 

(8) Die Beantragung bzw. die Erteilung der Erlaubnis kann auch für Abfallartenpools (§ 4 Z 2a) 
erfolgen. 
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